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Richtlinien der Stadt Lüneburg für die Verleihung des Ehrenringes

�.	 Der	Ehrenring	soll	durch	Beschluss	des	Rates	nur	an	natürliche	Personen	verliehen	werden,	die	sich	um	die	
Stadt	oder	ihre	Bürger	in	außergewöhnlichem	Maß	verdient	gemacht	haben.	Das	ist	der	Fall,	wenn	der	Betreffen-
de
�.�	das	Ansehen	der	Stadt,
�.2	die	Entwicklung	der	Stadt	oder
�.3	das	allgemeine	Wohl	der	Bürger	in	der	Stadt
in	besonderer	Weise	gefördert	hat.

Zu	�.�
Das	Ansehen	der	Stadt	hat	gefördert,	wer	innerhalb	oder	außerhalb	seines	Berufes	so	hervorragende	Leis-
tungen	auf	wissenschaftlichem,	künstlerischem	oder	gemeinnützigem	Gebiet	erbracht	hat,	dass	dadurch	der	Ruf	
der	Stadt	Lüneburg	überörtlich	nachhaltig	verbreitet	wurde.

Zu	�.2
Die Entwicklung der Stadt hat gefördert, wer durch seine berufliche oder außerberufliche - insbesondere ehren-
amtliche	-	Leistung	in	städtebaulicher,	wirtschaftlicher	oder	sozialer	Hinsicht	die	Zukunftsentwicklung	der	Stadt	
spürbar	mitgestaltet	hat.

Zu	�.3
Das	Allgemeinwohl	der	Bürger	gefördert	hat,

wer	für	die	Dauer	von	4	Wahlperioden	dem	Rat	der	Stadt	Lüneburg	angehört	oder	in	anderer	Weise	ehrenamt-	
	 lich	der	Stadt	gedient	hat,

wer	im	Rahmen	einer	gemeinnützigen	Vereinigung	oder	persönlich	mindestens	für	die	Dauer	von	20	Jahren		
	 sich	für	eine	Förderung	des	allgemeinen	Wohls	in	der	Stadt	wirksam	eingesetzt	hat,

wer	mindestens	für	die	Dauer	von	2	Wahlperioden	des	Rates	in	besonders	verantwortlicher	Funktion	dem	Rat		
	 angehört	oder	eine	andere	besonders	verantwortliche	ehrenamtliche	Funktion	im	Dienst	der		Stadt	wahrge-	
	 nommen	hat.

2.	Der	Empfänger	des	Ehrenringes	soll	sich	in	das	Goldene	Buch	der	Stadt	eintragen.

3.	Der	Ehrenring	der	Stadt	Lüneburg	wird	in	der	Regel	nur	einmal	im	Jahr	verliehen.

4.	Der	Ehrenring	ist	ein	handgearbeiteter	Damen-	oder	Herrenring	in	�4	karätigem	Gold	mit	einem	gravierten	
Lagen-Onyx.	Die	Gravur	des	Steines	stellt	das	Wappen	der	Stadt	Lüneburg	dar.	Auf	den	mattierten	Seiten	ist	das	
Zeichen	„Mons	-	Pons	-	Fons“	in	polierter	Ausführung	aufgelötet.

Lüneburg,	26.	Januar	�978
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